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Beschwerde Nr. 40901/02

-

Bockmann ./. Deutschland
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die Beschwerde vom 13.11.2002. Wir erlauben uns, eine Übertragung in die französische Sprache beizufügen.

Zu der weiteren Entwicklung in Bezug auf den Beschwerdegegenstand teilen wir ergänzend mit:





I.

Der Beschwerdeführer soll seine altruistische Handlungsweise nun mit 15 Tagen Gefängnis büßen. Er ist nämlich nicht in der Lage, die gegen ihn verhängte Geldbuße von  DM 900,--  (rund € 460,--) in einem Betrag zu zahlen. Er ist inzwischen arbeitslos. Sei einziges Einkommen besteht in Sozialhilfe von monatlich € 483,--. Davon muß der vermögenslose Beschwerdeführer seinen gesamten Lebensunterhalt einschließlich der Wohnungsmiete bezahlen. Nach herrschender Ansicht liegt die Grenze der Leistungsfähigkeit auch bei Geldstrafe und Geldbuße bei dem Sozialhilfesatz. Zumindest ist in einem solchen Fall dem Betroffenen zu gestatten, die Geldbuße in Raten abzuzahlen. Offensichtlich aus Verärgerung darüber, daß der Verurteilte unter Hinweis auf die beim EuGHM eingelegte Beschwerde die Zahlung ursprünglich gestundet voll haben wollte, hat das Amtsgericht Erzwingungshaft (in Höhe von 15 Tagen) angeordnet. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel  haben das Landgericht Nürnberg und die Staatsanwaltschaft Nürnberg zurückgewiesen, obgleich der Beschwerdeführer sich inzwischen nicht nur bereit erklärt hat, Teilzahlungen von monatlich € 25,-- zu entrichten, sondern auf diese Weise inzwischen mit Unterstützung der Unter-zeichneten € 100,-- bezahlt hat. Überdies haben die Unterzeichneten sich gegenüber der Staatsanwaltschaft dafür verbürgt, daß die Raten weiter pünktlich eingehen. Über all diese Tatsachen sind die Nürnberger Justizbehörden wortlos hinweggegangen. Stattdessen haben sie trotz schwerer Erkrankung des Beschwerdeführers den Erlaß eines Haftbefehls angedroht, falls der Beschwerdeführer nicht sofort den gesamten noch ausstehenden Betrag von € 359,-- in einer Summe bezahlt. Damit haben die Nürnberger Justizbehörden gegen die Rechtsvorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes verstoßen, wonach Erzwingungshaft keine Strafmaßnahme ist und lediglich insoweit angeordnet werden darf, als dem Betroffenen die Zahlung möglich ist. Ungeachtet aller Einwände hat die Staatsanwaltschaft am 6.6.2003 Haftbefehl zur sofortigen Vollstreckung erlassen. Um die Inhaftierung des Beschwerdeführers und um den drohenden irreparablen Schaden abzuwenden, haben die Unterzeichneten darauf – unter Protest – die restliche Geldbuße bezahlt. Es bleibt die Frage, ob bereits die Androhung und der Erlaß eines rechtswidrigen Haftbefehls unter den genannten Umständen gegen Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit) verstoßen haben.





II.

In tatsächlicher Hinsicht werden die bisherigen Angaben wie folgt ergänzt:

Bei den von dem Beschwerdeführer bei der Erstattung von zwei Strafanzeigen vertretenen Ausländern handelte es sich um jüdische Kontingentflüchtlinge aus Tschetschenien. Die Aufmerksamkeit des Beschwerdeführers auf die Praktiken des Sozialamts war anfangs geweckt worden durch den Fall des Sohnes der Mathematikdozentin Kandelaki aus Grosny. Nach Entlassung aus stationärer Behandlung (wegen lebensbedrohlichem Asthma) benötigte der Junge weiterhin (rezeptpflichtige) Medikamente. Dafür war er auf die Konsultation eines Arztes angewiesen. Das Sozialamt verzögerte die Ausstellung des dringend benötigten Krankenscheins erst wochen- oder monatelang. Schließlich stellte das Amt den Krankenschein aus, aber erst am letzten oder vorletzten Tag des Quartals. Er verlor also alsbald seine Gültigkeit. Wie sich bei anderen Flüchtlingen herausstellte, hatte diese Praxis System. In einem weiteren Parallelfall unterbreitete der Beschwerde-führer, nachdem  beim Sozialamt erhobene Beschwerden erfolglos blieben, in Vollmacht der benachteiligten Flüchtlinge Strafanzeige gegen die Mitarbeiter des Sozialamtes wegen unterlassener Hilfeleistung und Körperverletzung. Bei den Flüchtlingen handelte es sich um Vereinsmit-glieder des Vereins „Soziale Integration e.V.“.





III.

In rechtlicher Hinsicht wird ergänzend vorgetragen:

1.

Mit dem Verbot der altruistischen Rechtsberatung sind indirekt die Grundrechte und Menschenrechte auch der Bürger beeinträchtigt, für die sich der Freund und Helfer altruistisch eingesetzt hat. Im Ergebnis wird ihnen versagt, sich von Mitbürgern in Rechtsdingen unentgeltlich helfen zu lassen, wenn sie Opfer von Verwaltungsunrecht oder sonstigen juristischen Konflikten werden. Lassen sie sich helfen, werden zwar nicht die Hilfsbedürftigen bestraft, wohl aber der uneigennützig handelnde Helfer. Im vorliegenden Fall ist insbesondere u.a. das Recht der beteiligten Ausländer auf Vereinigungsfreiheit mittelbar verletzt. Denn die Ausländer hatten in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Vereins „Internationale Integration e.V.“ die Hilfe des Beschwerdeführers in Anspruch genommen.

2.

Auf altruistische Hilfe sind ausländische Flüchtlinge und andere am Rande der Gesellschaft stehende Menschen oftmals dringend angewiesen. Sozial benachteiligte Bürger haben es schwer, einen zu gründlicher und engagierter Arbeit geeigneten und bereiten Rechtsanwalt zu finden. Erfahrungsgemäß besteht bei Rechtsanwälten schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen kein Interesse an der Beratung und Vertretung von Mittellosen. In erhöhtem Maß gilt dies im Bereich des Sozialrechts. Die Zahl der Fachanwälte für Sozialrecht ist sehr gering (vgl. Lehmann, Neue Justiz 2000, S. 337 f). Rechtsanwälte erklären, wegen der zu geringen Gebührensätze für Sozialrechtsfälle könnten sie nicht kostendeckend arbeiten. Die besonderen persönlichen Schwierigkeiten des betroffenen Personenkreises machen die Befassung mit dieser Klientel für einen Rechtsanwalt zusätzlich unattraktiv. Es handelt sich oft um die deutsche Sprache nur schlecht beherrschende Ausländer, Drogensüchtige, Wohnungslose, psychisch Kranke. Es gibt zwar Rechtsanwälte, die entsprechende Mandate zu den Gebührensätzen der Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe übernehmen, aber eine fachlich nur unzulängliche Arbeit verrichten. Unter Hinweis auf das im Sozialverwaltungsverfahren geltende Amtsermittlungsprinzip wird oftmals lediglich eine zwei oder drei Zeilen umfassende Begründung der erhobenen Klage oder des Widerspruchs angefertigt. Eine weitere Einarbeitung in die schwierige und wenig vertraute Materie des Sozialrechts erfolgt nicht.

Auch die Freie Wohlfahrtspflege (u.a. Caritasverband, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt) können mit ihren geringen Arbeitsressourcen die Lücke nicht annähernd füllen. Es kommt hinzu, daß einige Anwaltskammern trotz des geringen Interesses der Rechtsanwälte an der Armutsklientel gegen den Caritasverband und seine Mitarbeiter gerichtlich vorgehen, um sie an der Beratung von Ausländern und anderen hilfsbedürftigen Bürgern zu hindern. Inzwischen ergangene Gerichtsurteile haben keine ausreichende Sicherheit für die Wohl-fahrtsverbände gebracht.

Von der Sozialbehörde selbst kann der Bürger wegen der Haushalts-Sparzwänge und des Drucks der Dienstvorgesetzten eine objektive, ausreichende Beratung über seine Rechtsansprüche nicht erwarten.

3.

Der bis heute offiziell vorgegebene Hauptzweck des Gesetzes besteht nach der Gesetzesbegründung von 1935 darin, den Bürger vor unsachgemäßer Rechtsberatung zu schützen, mit anderen Worten: den Bürger davor zu bewahren, der ihm zustehenden Rechte verlustig zu gehen. Das Verbot der altruistischen Rechtsberatung läuft darauf hinaus, daß gerade denjenigen, die auf altruistische Rechtsberatung angewiesen sind, die vielleicht einzige Beratungsmöglichkeit genommen wird. Damit bewirkt das Verbot das genaue Gegenteil von dem, was es angeblich bewirken soll. Ds Verbot dient nicht mehr dem Schutz der Bürger vor unsachgemäßer Rechtsberatung, sondern allein dazu, die Durchsetzung ihrer Rechte möglichst zu vereiteln.

4.

Ein weiterer, dem Gesetz von den Machthabern des Jahres 1935 beigegebener Zweck geht dahin, daß die „Arbeit der Behörden durch die Tätigkeit nicht hinreichend sachkundiger Vertreter wesentlich erschwert wird“ (Reichssteuerblatt 1935 I, S. 1528). Es ist aber zweifelhaft, ob die „Sicherung einer reibungslosen Abwicklung des Rechtsverkehrs bei Behörden und Gerichten“ überhaupt ein Gemeinschaftsgut ist, das ein demokratischer und rechtstaatlich verfasster Staat mit den Mitteln des Strafrechts oder Ordnungswidrigkeitenrechts schützen darf. In Deutschland würde einem derartigen Schutz bereits Art. 17 GG entgegenstehen. Unter den Begriff der „Beschwerde“ im Sinne des Art. 17 GG fällt auch eine Strafanzeige. Zur Einreichung einer Strafanzeige oder sonstigen Beschwerde muß der Bürger, insbesondere auch ein schreibungewandter Mensch, sich der Hilfe eines anderen Bürgers bedienen dürfen. Nichts anderes ist hier geschehen.

5.

Die durch das Verbot der altruistischen Rechtsberatung bewirkte menschenrechtliche Schieflage wird dadurch besonders evident, daß es selbst in Deutschland  sonst keine vergleichbaren Beschränkungen altruistischer, unentgeltlich geleisteter Hilfestellungen gibt, nicht einmal im medizinischen Bereich oder in anderen Bereichen, in denen es um Leben oder Gesundheit geht. 

Noch deutlicher wird diese Schieflage, wenn man das Verbot  der uneigennützigen Hilfe mit der Regelung von Dienstleistungen im kommerziellen Bereich vergleicht. Mit Ausnahme von Deutschland und Österreich dürfen entgeltliche Handwerkerleistungen auch in Berufen, bei denen die Bürger ein besonderes Interesse an qualifizierter Arbeit haben, auch von Personen ohne nachgewiesene Vorbildung erbracht werden. Und inzwischen erwägt auch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die gegenwärtig noch bestehenden Zugangsbe-schränkungen zu Handwerkerberufen (sog. Meisterbrief) weitgehend abzuschaffen (vgl. u.a. DER SPIEGEL Nr. 26 vom 23.6.2003, S. 75). Unter diesen Umständen ist das Verbot der unentgeltlichen Rechts-beratung ein absoluter Fremdkörper im europäischen und auch deutschen Raum und eine unerträgliche Diskriminierung altruistischer Gesinnung. Die Apologeten des Verbots der altruistischen Rechts-beratung sind bislang jeden tatsächlichen Nachweis für die Behauptung schuldig geblieben, daß gerade die altruistische Rechtsberatung besondere Gefahren verursacht, viel gefährlicher als jene anderen gefahrenträchtigen Betätigungen von uneigennütziger Nachbarschafts-hilfe und von kommerziellen Dienstleistungen.

6.

Den Unterzeichneten ist nicht bekannt, ob es in der Europäischen Gemeinschaft außer der Bundesrepublik Deutschland irgendeinen Staat gibt, in dem – mit Billigung des EuGHM – es dem Bürger verwehrt ist, sich mit Beschwerden an Behörden zu wenden oder sich dazu von einem anderen Bürger vertreten zu lassen. Art. 34 Satz 1 EMRK ist Ausdruck des allgemeingültigen Rechtsgrundsatzes, daß der Bürger bei allen staatlichen Stellen intervenieren darf, wenn er meint, in seinen Rechten beeinträchtigt zu sein. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Nürnberg wäre es allerdings nach dem Rechtsberatungsgesetz entgegen Art. 34 Satz 2 EMRK einem Bürger nicht einmal erlaubt, als Vertreter eines anderen Bürgers eine Menschenrechtsbeschwerde in Strasbourg einzulegen.

7.

Nach Auffassung der Unterzeichneten schließen das Recht auf Gedanken- und Gewissensfreiheit (Art. 9 EMRK) und das Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 11 EMRK) das Recht ein, seine Kritik an dem für kritikwürdig erachteten Verhalten einer staatlichen Behörde – z.B. einem Sozialamt – dieser Behörde oder einer anderen Behörde – z.B. der Staatsanwaltschaft – auch und gerade dann unentgeltlich, altruistisch vorzutragen, wenn nicht er selbst, sondern ein Mitbürger von jenem Verhalten betroffen ist.

8.

Auffällig viele, sogar überwiegend die meisten der auf das RBerG gestützten Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gestützten zivilrechtlichen Verfahren sind durch Ausländerbehörden veranlasst worden, zur Abwehr von ehrenamtlich und altruistisch tätigen Helfern, die sich um die rechtlichen Nöte von Ausländern kümmern. Diese Tatsache kann auf Anforderung des Gerichtshofs belegt werden. Weil der vorliegende Fall nur einer von vielen ist, hat die Sache – über das dem Beschwerdeführer zugefügte Unrecht hinaus – auch grundsätzliche Bedeutung, auch zur Ausfüllung der Vorschriften der EMRK.  Auch Flüchtlingshilfeorganisationen wie amnesty international und PRO ASYL sehen sich in ihrer Arbeit behindert. Die Annahme drängt sich auf, daß das Instrument des Verbots der unentgeltlichen Rechtsberatung sich der Zielsetzung nach in erster Linie gegen die beratenen Flüchtlinge richtet.  Dies in der Absicht, die ohnehin geringen Rechte ausländischer Flüchtlinge zusätzlich zu verkürzen. Damit ist auch das Diskriminierungsverbot des Art. 14 EMRK tangiert. Mit der Erstattung der Strafanzeige durch den Beschwerde-führer hat Frau Kandelaki neben der Unterlassung einer gebotenen Hilfsleistung und fahrlässigen Körperverletzung auch die damit begangene offensichtliche Diskriminierung von ausländischen Flüchtlingen bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg gerügt. Indem der Beschwerdeführer wegen der Erstattung der Strafanzeige in Vertretung der Frau Kandelaki verurteilt worden ist, ist das in Art. 13 EMRK gewährleistete Recht auf wirksame Beschwerde beeinträchtigt.

9.

Besonderen Anlaß dazu, die Verfassungsbeschwerde nicht gewisser-maßen im Eilverfahren zu behandeln und von jeglicher Begründung des Nichtannahmebeschlusses abzusehen, hätte der nach dem Geschäfts-verteilungsplan des Bundesverfassungsgerichts für Verstöße gegen materielle Grundrechte der gerügten Art überhaupt nicht zuständige und – im Unterschied zu dem 1. Senat – mit dem RBerG auch sonst noch nie befaßte 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts auch im Hinblick auf die Geschichte der Entstehung (1935) und extensiven Auslegung des  Gesetzes (durch das Reichsgericht im Jahre 1938) gehabt (vgl. dazu Kramer, Kritische Justiz 2000, 600 ff). 

Ein ergänztes Verzeichnis der Veröffentlichungen zur unentgeltlichen Rechtsberatung fügen wir bei, desgleichen einige in der Zwischenzeit erschienene Aufsätze sowie Presse- und Rundfunkberichte, die sich mit dem Rechtsfall des Beschwerdeführers Bockmann befassen.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin

	Bockmann 12.6.03
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